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Bauleitplanung der Stadt Haiger, Stadtteil Sechshelden 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pfeffergrund 
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schr. vom 09.03.21  

Sehr geehrter Damen und Herren, 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 

Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Be-
dingungen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und Ihrer Konzernunternehmen 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Hochwasserschutzdamm auf Bahngelände 
Der Errichtung des geplanten Hochwasserschutzdamms auf Bahngelände wird unter dem Vor-
behalt zugestimmt, dass für die Inanspruchnahme des Bahngrundstückes eine vertragliche Re-
gelung mit entsprechender Vergütung durch den Antragsteller entrichtet wird. Hierin wird auch 
der Verbleib der Anlage beim jeweiligen Eigentümer der Flurstücke 2/1, 3/1, 4/1 und 76/1, der 
Flur 31 in der Gemarkung Haiger bzw. seiner Rechtsnachfolger, die Instandhaltung des Damms 
usw. geregelt. Die Obliegenheiten sind so zu regeln, dass der DB AG künftig - auch bei Ver-
tragsende - keine Kosten und Risiken durch den Damm entstehen. Die vertragliche Regelung 
ist rechtzeitig vor der Realisierung der Vorhaben abzuschließen. Unsere Zustimmung ist erst mit 
Abschluss des Vertrages gegeben. Bitte wenden Sie sich hierzu an: Deutsche Bahn AG, DB 
Immobilien, Region Mitte, Vertragsrecht, Camberger Str. 10, 60327 Frankfurt. Dem Antrag ist 
unsere Gesamtstellungnahme beizufügen. 

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzdamm in Zukunft entste-
hen (z. B. Instandhaltungs-, Verkehrssicherungskosten, Beiträge oder sonstige Abgaben) sind 
vom jeweiligen Eigentümer der o. g. Flurstücke bzw. seiner Rechtsnachfolger zu übernehmen. 
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Es muss sichergestellt werden, dass der Deutschen Bahn AG künftig keine Kosten durch den 
Damm angelastet werden. 

Veränderungen der planfestgestellten Bahnanlage sind jederzeit zu ermöglichen bzw. zulässig. 
Einem Baulasteintrag auf Bahngelände wird jedoch nicht zugestimmt. 

Durch den geplanten Damm am Böschungsfuß des Bahngeländes darf es bei Hochwasser 
nicht zu Ausspülungen des Bahndamms kommen. Diesbezüglich ist ein Nachweis zu erbringen. 
Ein evtl. erforderlich Kolkschutz ist durch den Bauherrn herzustellen und instand zu halten. Kos-
ten werden von der DB AG nicht übernommen. 

Rutschungen des Bahndamms sind durch geeignet Maßnahmen auszuschließen. 

Die Baumaßnahme ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der DB Netz AG abzustimmen. Ansprech-
partner ist . 

 

Abstimmung bei Baumaßnahmen 
Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt wer-
den. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, ist der 
Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss. 

Wir weisen darauf hin, dass ein privates Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es 
neben den Vorschriften des allgemeinen (Landes-)Baurechts auch sonstige öffentliche Vor-
schriften (z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhält und die öffentliche Sicherheit - eben auch 
die des Eisenbahnverkehrs - nicht gefährdet wird. 

Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns auf jeden Fall zur 
Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 

Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestim-
mungen sind einzuhalten. 

Überbauung 
Mit Ausnahme, der für die Errichtung des Hochwasserschutzdamms benötigten Fläche darf das 
Bahngelände weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind vor Bau-
beginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind 
sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 

Standsicherheit 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka-
bel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleis-
ten. 
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Gefährdung des Eisenbahnbetriebes 
Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden. 

Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten 
Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stützbereich) durchgeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, ist rechtzeitig vor Bau-
beginn eine geprüfte statische Berechnung durch den Bauherrn vorzulegen (DB Konzernrichtli-
nien 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2). Dieser muss von einem vom Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) zugelassenen Prüfstatiker geprüft worden sein.  

Oberleitung  
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen 
hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die 
hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen.  

Bei Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen / Oberleitungsanlagen sind die Veröffentlichun-
gen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 4 und DV 462 zu beach-
ten. 

Vorhandene Kabel und Leitungen / Sicherung von Bahnanlagen und Leitungen 
TK-Anlagen und -leitungen der DB Netz AG 
Der angefragte Bereich enthält folgende TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG: 

An der Strecke 2651 befindet sich das Streckenfernmeldekabel F3576. 

Die Lage der Kabel kann den beigefügten Planausschnitten entnommen werden. Mit erdverleg-
ten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu rechnen. Diese sind nicht im zentralen Archiv dokumentiert. 

Die DB Kommunikationstechnik GmbH stimmt den von Ihnen geplanten Bauarbeiten unter fol-
genden Bedingungen zu: 

Sofern die Baumaßnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berührt, ist eine örtliche Einweisung durch 
einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH erforderlich. Bitte teilen Sie der DB 
Kommunikationstechnik GmbH schriftlich (mindestens 10 Arbeitstage vorher) und unter Angabe 
unserer Bearbeitungs-Nr. 2021007615 den Termin zur Kabeleinweisung mit. Die erfolgte Ein-
weisung ist zu protokollieren. 

Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdarbeiten in der Nähe erdver-
legter Kabel der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merk-
blätter liegen dem Schreiben bei. 

Diese Zustimmung ist für einen Zeitraum von 3 Monaten gültig und bezieht sich ausschließlich 
auf den angefragten Bereich. 
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Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen Bahn AG und sind ver-
traulich. Sie dürfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterla-
gen sind nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten. 

Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone GmbH: 

An der Strecke 2651 befindet sich das LWL-Kabel F6510. 

Die Lage der Systeme kann den beigefügten Planausschnitten entnommen werden. 

Die Vodafone D2 GmbH stimmt den von Ihnen geplanten Bauarbeiten unter folgenden Auflagen 
zu: 

Sofern die Baumaßnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berührt, ist eine örtliche Einweisung erforder-
lich. Bitte stimmen Sie einen Termin mit dem zuständigen Vodafone Ansprechpartner ab 
. 

 

Die Forderungen der Kabelschutzanweisung der Vodafone GmbH sind strikt ein-zuhalten. Die 
Merkblätter liegen dem Schreiben bei. 

Diese Zustimmung ist für einen Zeitraum von 3 Monaten gültig und bezieht sich ausschließlich 
auf den angefragten Bereich. 

Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Vodafone GmbH und sind vertraulich. 
Sie dürfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind 
nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten. 

Sollten Sie bei den Bauarbeiten auf in den Plänen nicht angegebene TK-Kabel oder TK-
Anlagen stoßen, informieren Sie bitte unverzüglich die DB Kommunikationstechnik GmbH. 

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die DB Kommunikationstechnik GmbH für 
die Beschädigung an Telekommunikationsanlagen, die auf übermittlungsbedingte Pla-
nungenauigkeiten zurückzuführen sind, keine Haftung übernimmt. Im Falle von Ungenauigkei-
ten oder Zweifel an der Plangenauigkeit darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden, 
bevor diese durch die DB Kommunikationstechnik GmbH ausgeräumt sind. 

Anlagen und Leitungen Dritter 
Der Bauherr ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, 
Wasser, Kanal usw.) über evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen selbst zu befragen und deren 
Lage örtlich festzulegen.  

Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen  
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten 
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oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Einbau 
einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Wegen der Nähe zu den elektrischen Anlagen der DB Netz AG sind Hebezeuge und Großgerä-
te im Gefahrenbereich der elektrisch geführten Anlagen der DB Netz AG bahnzuerden. Dazu ist 
von einer Fachfirma ein Erdungskonzept an DB Netz AG, Bezirksleiter-Technik vorzulegen. Vor 
der Inbetriebnahme des Krans sind die Erdung und der Aufbau des Krans durch den Bezirkslei-
ter E-Technik zu überprüfen und örtlich einzuweisen. Vor Baubeginn sind ein Plan mit Standort 
des Krans und der Schwenkbereich des Krans vorzulegen. Der AN erhält eine Krananweisung, 
die bindend einzuhalten ist. Ansprechpartner: 

 

Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzab-
ständen ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetations-
kontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass 
diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch 
geeignete Maßnahmen Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausge-
hen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Ver-
zug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers 
zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in 
unmittelbarer Bahnnähe von vornherein auszuschließen.  

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergän-
gen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausge-
schlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern 
nicht vorkommen. 

Zuwegung zu den Bahnanlagen 
Der Zugang zu den Bahnanlagen muss zu jeder Zeit für Mitarbeiter des DB Konzerns und be-
auftragte Dritte zum Zwecke der Instandhaltung mit Dienstfahrzeugen sowie für Rettungsperso-
nal mit Rettungsfahrzeugen gewährleistet sein. 

Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
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geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt 
auch während der Bauzeit. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer  
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.  

Vorflutverhältnisse  
Die Vorflutverhältnisse dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht 
verändert werden. 

Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen  
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden (DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, 
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen 

Immissionen  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsge-
räten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahn-
betrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

Funknetzbeeinflussung 
Da Baumaßnahmen in der Nähe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB Netz AG beein-
flussen könnten, ist die Funknetzplanung der DB Netz AG zu beteiligen. Wenden Sie sich bitte 
direkt an die folgende Adresse: 

Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen  
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige 
Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere be-
triebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
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Haftungspflicht des Planungsträgers / Bauherrn 
Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Pla-
nungsträger / Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die 
Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vor-
habenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 

07.05.2021

X
i. V.

Signiert von: 

07.05.2021

X

Signiert von: 

Anlagen: 2 Kabellagepläne KT 
Kabelmerkblatt 
Empfangsbestätigung Kabelmerkblatt 
Merkblatt erdverlegte Kabel 
Kabelschutzanweisung der Vodafone GmbH 




